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(8) Steht fest, daß eine Partei der Schlichtungsverhandlung 
unentschuldigt ferngeblieben ist, vermerkt die Schiedsstelle 
die Beendigung des Schlichtungsverfahrens. Andernfalls be
raumt sie einen neuen Termin an.

§25
(1) War der Betroffene ohne Verschulden gehindert, die 

Frist nach § 24 Abs. 4 Satz 2 einzuhalten, so ist ihm auf An
trag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

(2) Der Wiedereinsetzungsantrag ist mit der Anfechtungs
erklärung innerhalb einer Woche nach Wegfall des Hinder
nisses bei dem Kreisgericht schriftlich einzureichen. Der Be
troffene kann ihn auch zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
Kreisgerichts oder zu Protokoll der Schiedsstelle erklären, 
die den Bescheid erlassen hat. Die Tatsachen zur Begründung 
des Antrags sind bei der Antragstellung glaubhaft zu machen. 
Wird der Wiedereinsetzungsantrag zu Protokoll der Schieds
stelle erklärt, so wird er dem Kreisgericht zugeleitet.

(3) Über den Antrag entscheidet das Kreisgericht ohne 
mündliche Verhandlung durch Beschluß, der zu begründen 
ist. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

(4) Für das Verfahren werden Kosten nicht erhoben. Aus
lagen der Parteien werden nicht erstattet.

§26
Für die Berechnung der Fristen gilt § 222 der Zivilprozeß

ordnung.

§27
Die Verhandlung vor der Schiedsstelle ist mündlich und 

nicht öffentlich. Sie ist möglichst ohne Unterbrechung zu Ende 
zu führen; ein Termin zur Fortsetzung der Verhandlung ist 
sofort zu bestimmen.

- ' § 28
Die Vertretung natürlicher Personen durch Bevollmäch

tigte in der Schlichtungsverhandlung ist nicht zulässig. Eltern 
als gesetzliche Vertreter eines Kindes können einander mit 
einer schriftlichen Vollmacht vertreten.

§29
Jede Partei kann vor der Schiedsstelle mit einem Beistand 

erscheinen. In der Schlichtungsverhandlung darf ein Beistand 
nur zurückgewiesen werden, wenn er durch sein Verhalten 
die Verhandlung nachhaltig stört und dadurch die Einigungs
bemühungen wesentlich erschwert. Nicht zurückgewiesen 
werden dürfen Rechtsanwälte und Beistände von Personen, 
die nicht lesen oder schreiben können, die die deutsche 
Spi-ache nicht beherrschen oder die blind, taub oder stumm 
sind.

§30
(1) Zeugen und Sachverständige, die freiwillig erschienen 

sind, können gehört werden. Mit Zustimmung und, in An
wesenheit der Parteien kann auch der Augenschein genom
men werden.

(2) Zur Beeidigung von Zeugen und Sachverständigen, zur 
eidlichen Parteivernehmung sowie zur Entgegennahme von 
eidesstattlichen Versicherungen ist die Sdhiedsperson nicht 
befugt.

§31
(1) Kommt ein Vergleich zustande, so ist er zu Protokoll 

zu nehmen.

(2) Das Protokoll hat zu enthalten:
— den Ort und die Zeit der Verhandlung;
— die Namen und Vornamen der erschienenen Parteien, ge

setzlichen Vertreter, Bevollmächtigten und Beistände so
wie die Angabe, wie diese sich ausgewiesen haben;

— den Gegenstand des Streites;
— den Vergleich der Parteien.

(3) Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist hierüber 
ein kurzer Vermerk aufzunehmen.

§32
(1) Das Protokoll ist den Parteien vorzulesen oder zur 

Durchsicht vorzulegen und fron ihnen zu genehmigen. Dies 
ist in dem Protokoll zu vermerken.

(2) Das Protokoll ist von den Schiedspersonen und den Par
teien eigenhändig zu unterschreiben. Nach Vollzug der Un
terschriften wird ein Vergleich wirksam.

(3) Erklärt eine Partei, daß sie nicht schreiben könne, so 
muß die Schiedsperson das Handzeichen der schreibunkundi
gen Person durch einen besonderen Vermerk beglaubigen.

§33
(1) Die Parteien oder deren Rechtsnachfolger erhalten auf 

Verlangen Abschriften oder Ausfertigungen des Protokolls.
(2) Die Ausfertigung besteht aus der mit dem Ausferti

gungsvermerk versehenen Abschrift des Protokolls. Der Aus
fertigungsvermerk muß Angaben über den Ort und die Zeit 
der Ausfertigung sowie die Person enthalten, für die die 
Ausfertigung erteilt wird, von der Schiedsperson unterschrie
ben und mit einem Dienstsiegel versehen werden.

(3) Die Ausfertigung wird von der Schiedsstelle erteilt, 
die die Urschrift des Protokolls verwahrt. Die Schiedsperson 
hat vor Aushändigung der Ausfertigung auf der Urschrift des 
Protokolls zu vermerken, wann und für wen die Ausferti
gung erteilt worden ist.

(4) Befindet sich das Protokoll in der Verwahrung des 
Kreisgerichts, so wird die Ausfertigung von dem Urkunds
beamten der Geschäftsstelle erteilt.

§34

(1) Aus dem vor einer Schiedsstelle geschlossenen Vergleich 
findet die Zwangsvollstreckung statt.

(2) Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die 
Zwangsvollstreckung aus Vergleichen, die vor einer durch 
die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten 
Gütestelle abgeschlossen sind, finden entsprechende Anwen
dung. Die Vollstreckungsklausel auf der Ausfertigung erteilt 
das Kreisgericht, in dessen Bereich die Schiedsstelle ihren 
Sitz hat.

(3) Auf der Urschrift des Protokolls ist zu vermerken, wann 
und von wem sowie für und gegen wen die Vollstreckungs
klausel erteilt worden ist. Das Kreisgericht benachrichtigt 
die Schiedsstelle von der Erteilung der Vollstreckungsklausel, 
wenn es das Protokoll nicht verwahrt.

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
Das Schlichtungsverfahren in Strafsachen

Das Sühneverfahren vor Erhebung der Privatklage
§35

(1) Die Schiedsstelle ist die Vergleichsbehörde im Sinne des 
§ 380 Abs. 1 Strafprozeßordnung. Sie ist zuständig für die dort 
genannten Vergehen.

(2) Der Sühneversuch wird im Rahmen eines Schlichtungs
verfahrens durchgeführt. Für dieses Verfahren gelten die 
Vorschriften des 2. Abschnitts, soweit in den §§ 36 bis 39 keine 
abweichenden Bestimmungen getroffen sind.

§36
(1) Das im Falle der Erhebung der Privatklage zuständige 

Gericht kann auf Antrag gestatten, daß von dem Sühnever
such abgesehen wird, wenn die antragstellende Partei vön 
der Gemeinde, in der die Verhandlung stattfinden müßte, 
soweit entfernt wohnt, daß ihr unter Berücksichtigung ihrer 
Verhältnisse und nach den Umständen des Falles nicht zu-


